
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2010/9/15 2Ob118/10g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.2010

Norm

ZustG §16 Abs2

1. ZustG § 16 heute

2. ZustG § 16 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

3. ZustG § 16 gültig von 01.03.1983 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Eine Reinigungskraft, die verp8ichtet ist, für den Empfänger auf Dauer und in einem gewissen Rhythmus eine Leistung

zu erbringen, die ? was den Ort und die Zeit der Leistung betri=t ? vom Empfänger determiniert ist, ist, auch wenn ein

gewisser Spielraum verbleibt, als Arbeitnehmerin des Empfängers und damit als taugliche Ersatzempfängerin iSd § 16

ZustG zu quali?zieren. Die Dauer der Arbeiten ? wie zB bei bloß stundenweiser Beschäftigung ? ist daher grundsätzlich

unerheblich.Eine Reinigungskraft, die verp8ichtet ist, für den Empfänger auf Dauer und in einem gewissen Rhythmus

eine Leistung zu erbringen, die ? was den Ort und die Zeit der Leistung betri=t ? vom Empfänger determiniert ist, ist,

auch wenn ein gewisser Spielraum verbleibt, als Arbeitnehmerin des Empfängers und damit als taugliche

Ersatzempfängerin iSd Paragraph 16, ZustG zu quali?zieren. Die Dauer der Arbeiten ? wie zB bei bloß stundenweiser

Beschäftigung ? ist daher grundsätzlich unerheblich.
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